
 

Umsetzung der Hygienehinweise 

vom 22.04.2020 für die Schulen in BW 

an der Grundschule Hagnau 

Zusätzlich zum bestehenden Reinigungs- und Hygieneplan beschließt die Grundschule Hagnau 

folgende Maßnahmen und Vorgehensweisen: 

 Die Schüler (Notbetreuung/Präsenszeit) benutzen den Nordeingang der Schule. 

 Alle Türen stehen offen und bleiben geöffnet. 

 Die Kinder werden angehalten, Türgriffe, Handläufe etc. möglichst nicht zu benutzen. 

 Der Mindestabstand von 1,50 m muss auch in der Schule eingehalten werden. Bitte 

sensibilisieren Sie Ihr Kind für den Abstand von 1,50m. 

 Die Kinder sitzen an einem zugewiesenen Platz und dürfen sich nicht in Fluren, im Foyer etc. 

aufhalten. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge muss zuhause eingeübt und in der Schule automatisiert 

eingehalten werden - wenn möglich dabei wegdrehen oder sich von anderen entfernen. 

 Die Straßenschuhe bleiben – wenn möglich – an, die Jacken werden über den Stuhl am 

zugewiesenen Platz gehängt. Die Garderobe wird nur nach Anweisung der Lehrkraft benutzt, 

um den Mindestabstand zu gewährleisten. 

 Gründliches Händewaschen mit Seife muss direkt nach Ankunft in der Schule, vor und nach 

dem Essen, nach dem Toilettengang, nach der Pause, nach der Nutzung von 

Treppengeländern, Haltegriffen und Türklinken, sowie nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen und vor und nach dem Verwenden eines Mund-Nasenschutzes erfolgen. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Dies kann auch ein Buff oder 

Schal o.ä. in der geeigneten Größe sein, der um den Hals hängt und gegebenenfalls kurz bei 

nicht zu vermeidendem engeren Kontakt über Mund und Nase gezogen wird. 

 Es wird regelmäßig und gründlich gelüftet. 

 Mögliche Handkontaktflächen werden mindestens zwei Mal täglich gereinigt (u.a. 1x in der 

Pause). 

 Die Toiletten sind nur einzeln zu benutzen. Die konkrete Vorgehensweise wird mit den Kindern 

vor Ort besprochen. 

 Auf dem Boden wurden von uns Halte- und Lauflinien als Abstandmarkierungen aufgeklebt. 

 Für die Pause darf gerne ein eigenes, geeignetes Spielzeug/Spielgerät mitgebracht werden.  

 Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit oder wenn seit dem Kontakt zu einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, darf das Kind die Schule nicht besuchen. 

Bitte besprechen und üben Sie mit Ihrem Kind die Maßnahmen und Verhaltensweisen! 

Wir müssen diese Maßnahmen und Vorgehensweisen konsequent einfordern und sind dankbar für 

Ihre Mithilfe, damit wir möglichst nur pädagogisch einfühlsamer Begleiter und nicht ständiger 

Kontrolleur sein müssen. Danke für die gute Zusammenarbeit! 

                     Stand: 24.04.2020 


